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1. Planfeststellungsverfahren nach §§ 38 ff Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) i.V.m. §§ 72 ff Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) 
für den Neubau der L 458 im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs (ABS 46/2) 
„Anholter Straße“ in Rees-Millingen von Bau-km 0-118,880 bis Bau-km 1+247,01 
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen 
Dritter sowie die Anlage der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung 
Praest, Stadt Emmerich        

 

 

 
Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat für das o. a. Bauvorhaben die 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt.  
Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 5 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Vorhabenträgerin hat einen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) gem. § 16 UVPG 
vorgelegt. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke auf dem Gebiet der 
 
Stadt Rees 
Gemarkung Bienen     Flur 1 
Gemarkung Millingen    Flur 2, 3, 4, 6, 7, 8 
 
Stadt Emmerich  
Gemarkung Praest    Flur 7 
 
beansprucht.  
 
Die Stadt Emmerich ist lediglich durch die Umwandlung einer intensiv genutzten Ackerfläche 
in Extensivgrünland als Ersatzmaßnahme betroffen. 
 
Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen und entscheidungserhebliche Unterlagen) sowie der 
Umweltbericht liegen in der Zeit  
 

vom 14.05.2018 bis 13.06.2018 
im 
 
Rathaus der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, 
Fachbereich 5, 2. OG Altbau, Zimmer 224 
 
während der Dienststunden  
 
Montag bis Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.15 Uhr 
Montag bis Mittwoch   von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Donnerstag    von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  
 
Die Planunterlagen, einschließlich des UVP-Berichts und der das Verfahren betreffenden 
entscheidungserheblichen Unterlagen und diese Bekanntmachung sind auch über die 
Internetseite der Stadt Emmerich (http://www.emmerich.de) sowie die Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf, unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 
(http://www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) 
zugänglich. Außerdem sind die Planunterlagen auch in dem zentralen Internetportal im Sinne 
von § 20 UVPG (www.uvp.nrw.de) einzusehen. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW, § 20 Abs. 2 Satz 2 UVPG). 
 
Der Vorhabenträger hat einen Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gem. § 16 UVPG (UVP-Bericht) sowie sonstige entscheidungserhebliche Berichte 
und Empfehlungen vorgelegt: 
 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 
und UVP-Bericht (Anlage) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 22.03.2018 

Lageplan der 
Entwässerungsmaßnahmen 
(Unterlage 8) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 22.03.2018 

http://www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html
http://www.uvp.nrw.de/
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Landschaftspflegerische 
Maßnahmen (Unterlage 9) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 22.03.2018 

Immissionstechnische 
Untersuchungen (Unterlage 17) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Pöyry 
Deutschland GmbH 

22.03.2018 

Wassertechnische 
Untersuchungen (Unterlage 18) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 22.03.2018 

Umweltfachliche Untersuchungen 
(Unterlage 19) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
grünplan-Büro für Landschaftsplanung, 
Ökoplan-Institut für ökologische 
Planungshilfe, L+S-Landschaft + 
Siedlung AG, Brilon Bondzio Weiser-
Ingenieurgesellschaft 

22.03.2018 

 
1. Jeder kann gem. § 21 Abs. 1, 2 und 5 UVPG bis spätestens einen Monat nach Ablauf 

der Auslegungsfrist bis zum 13.07.2018 (einschließlich) bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf oder im Rathaus der 

Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, Fachbereich 5, 

2. OG Altbau, Zimmer 224 Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich oder zur 

Niederschrift erheben. 

Darauf, dass eine nicht durch eine elektronische Signatur abgesicherte E-Mail nicht 
der erforderlichen Schriftform für Einwendungen oder Äußerungen genügt, wird 
hingewiesen. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind Einwendungen und Äußerungen 
ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 UVPG).  
Der Einwendungsausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in 
rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW durch Versendung 
einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes (Empfänger: 
poststelle@brd-nrw.de-mail.de) zu senden. Der elektronischen Form genügt auch ein 
elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
ist (Empfänger: poststelle@brd.sec.nrw.de). Eine einfache E-Mail erfüllt die 
Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 
 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 

Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 

Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 

Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 
3. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 

Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 38 Absatz 7 StrWG NRW). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er rechtzeitig ortsüblich bekannt gemacht 
werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. 
bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert 
benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist. 

mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden.  
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 

entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 

nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 

gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Bezirksregierung 

Düsseldorf) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 

abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 

mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 25 

StrWG NRW und die Veränderungssperre nach § 40 Abs. 1 StrWG NRW in Kraft. 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an 

den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 Abs. 4 StrWG NRW). 

 
8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie für weitere Informationen und 

Fragen zuständige Behörde die Bezirksregierung Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

entschieden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die notwendigen Angaben (d. h. den sog. 

UVP-Bericht sowie entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen) 

enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Beteiligung der 

Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 18 Abs. 1 

UVPG ist. 

 
Emmerich am Rhein, 24. April 2018 
Der Bürgermeister 
 
 
Peter Hinze 
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2. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Jakub Bartczak             
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 07.08.2017  Aktenzeichen: 092079414 

 

An 

Herrn 

Jakub Bartczak  

geb. am unbekannt 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Podgorna 57 18 

90-926 Lodz 

Polen 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  09.04.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Stanislaw Pera             

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 31.05.2017  Aktenzeichen: 092059472 

 

An 

Herrn 

Stanislaw Pera  
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geb. am unbekannt 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Nr. 115 

63-440 Korytnica 

Polen 

 

wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  09.04.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Michal Radzikowski                

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 18.09.2017  Aktenzeichen: 092095231 

 

An 

Herrn 

Michal Radzikowski 

geb. am unbekannt 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Pilsudskiego 13/8 

14-400 Paslek 

Polen 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  09.04.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 


